
welchem Umfang gesellschaftliche Kräfte in die Vor
bereitung und Durchführung des Strafbefehlsverfah
rens einzubeziehen sind. Einige Rechtspflegeorgane 
ließen hierbei den Grundsatz der differenzierten Mit
wirkung der gesellschaftlichen Kräfte im Strafverfah
ren außer acht und bereiteten die Antragsstellung und 
den Erlaß eines Strafbefehls genauso vor wie im Falle 
der Anklageerhebung und Durchführung einer gericht
lichen Hauptverhandlung. Dies führte in den meisten 
Fällen zu einer nicht erforderlichen gesellschaftlichen 
Aktivität, die in keinem Verhältnis zur Schwere der be
gangenen Tat und der erforderlichen Reaktion auf das 
strafbare Verhalten des Täters stand. Ausgehend von 
der Einschätzung der Praxis der Gerichte ist in Ziff.
3.4. des Beschlusses eindeutig festgelegt, daß eine Kol
lektivberatung gemäß § 102 StPO in denjenigen Fällen, 
in denen der Staatsanwalt den Erlaß eines Strafbefehls 
bei Gericht beantragen wird, nicht erforderlich ist.
Mit dieser Festlegung, die mit den praktischen Erfah
rungen der Untersuchungsorgane, Staatsanwälte und 
Gerichte übereinstimmt, wird die Meinung der Werk
tätigen über die Straftat eines Mitglieds ihres Kollek
tivs keineswegs mißachtet. Ergibt sich nämlich aus den 
Ermittlungen, daß eine Beratung im Kollektiv erforder
lich ist, um die Straftat im notwendigen Umfang auf
zuklären und eine richtige Einschätzung von Tat und 
Täter zu ermöglichen, dann kann auf eine solche Bera
tung nicht verzichtet werden. In solchen Fällen ist zu 
prüfen, ob eine gerichtliche Hauptverhandlung durch
zuführen ist. Ist eine Aussprache im Kollektiv bereits 
erfolgt, so schließt das andererseits nicht aus, daß der 
Staatsanwalt danach doch noch einen Strafbefehl bei 
Gericht beantragt. Vermieden werden muß lediglich, 
daß etwa unter dem Gesichtspunkt des beschleunigten 
Abschlusses des Ermittlungsverfahrens auf notwendige 
Beratungen mit dem Kollektiv verzichtet wird. In den 
im Beschluß genannten Fällen ist es jedoch in der Re
gel ausreichend, wenn der Leiter des Kollektivs von 
den Ermittlungsorganen über die begangene Straftat in
formiert wird.
Hat das Gericht Bedenken, ohne Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte im gerichtlichen Verfahren nicht die 
erforderliche Wirkung hinsichtlich der weiteren Er
ziehung des Beschuldigten zu erzielen, dann sind die 
Voraussetzungen für den Erlaß eines gerichtlichen Straf
befehls nicht gegeben. Das Gericht hat in diesem Fall 
die Sache gemäß § 271 Abs. 2 StPO an den Staats
anwalt zurückzugeben. Diese Prüfung hat jedoch stets 
auch auf der Grundlage der Maßnahmen der zentralen 
Rechtspflegeorgane zur Durchführung einfacher Streif
verfahren und der damit gegebenen Orientierung für 
die Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte zu erfolgen.
So hat z. B. ein Kreisgericht den Erlaß eines Strafbe
fehls abgelehnt und die Sache an den Staatsanwalt zu
rückgegeben, weil der Beschuldigte bereits einmal ein
schlägig vorbestraft ist, aus der vorangegangenen Be
strafung nicht die erforderlichen Schlußfolgerungen ge
zogen hat und es nunmehr darauf ankommt, besonders 
mit Hilfe des Kollektivs einen disziplinierenden Ein
fluß auf den Beschuldigten auszuüben. Dazu ist —so 
betonte das Kreisgericht — jedoch eine Erörterung der 
Faktoren und Umstände notwendig, die zur erneuten 
Straftat führten und zu denen das Kollektiv in der 
Hauptverhandlung Stellung nehmen soll. Obwohl der 
Beschuldigte geständig war, hat das Kreisgericht hier 
richtig den Erlaß des Strafbefehls abgelehnt.
Die in § 271 Abs. 2 StPO enthaltene Orientierung, eine 
Aussprache mit dem Beschuldigten vor Erlaß des Straf
befehls zu führen, stellt keine undifferenzierte Forde
rung dar. Der Beschluß gibt deshalb den Hinweis, daß 
eine solche Aussprache nur dann zu führen ist, wenn 
weitere erzieherische Hinweise an den Beschuldigten

notwendig sind. Dabei darf es sich aber nicht lediglich 
um allgemeine Hinweise etwa dergestalt handeln, sich 
künftig einwandfrei zu verhalten und die sozia
listischen Gesetze und Prinzipien der sozialistischen 
Moral zu achten. Eine solche Aussprache sollte dann 
durchgeführt werden, wenn es sich um eine besondere 
Verhaltensweise des Beschuldigten handelt, zu deren 
Überwindung spezifische Hinweise des Gerichts er
forderlich sind. So wurde von einem Kreisgericht zu
treffend eine Aussprache vor Erlaß eines Strafbefehls 
mit einem Beschuldigten geführt, der Kinder zum Alko
holmißbrauch verleitet hatte (§ 147 StGB). Hier war 
es erforderlich, dem Beschuldigten spezielle Hinweise 
für die Gestaltung der Familienbeziehungen und für die 
Erziehung seiner Kinder im Elterhaus zu geben, um 
die zur Straftat führenden Faktoren schnell und dauer
haft zu beseitigen.
Sind spezielle Hinweise an den Beschuldigten nicht er
forderlich, dann erübrigt sich eine Aussprache. In je
dem Fall sollte aber die Arbeitsstelle des Verurteilten 
in geeigneter Weise vom Ausgang des Strafverfahrens 
informiert werden. Eine Information ist insbesondere 
dann angebracht, wenn
— wesentliche Beschuldigungen, über die das Kollek

tiv oder der Betrieb informiert war, weggefallen 
sind, ohne daß dies bisher anderweitig mitgeteilt 
wurde;

-f es gilt, begünstigende Faktoren im Bereich des Be
triebes oder des Kollektivs zu beseitigen und die 
Voraussetzungen für den Erlaß einer Gerichtskri
tik nicht vorliegen;

— die Straftat im Kollektiv ausgewertet werden muß, 
insbesondere wenn Auffassungen, mit denen die Tat 
bagatellisiert oder überschätzt wird, zu überwinden 
sind.

Die Formen der Information können unterschiedlich 
sein, ohne daß — wie die Praxis der Gerichte beweist
— die Wirksamkeit der Information reduziert wird. In 
den meisten Fällen wird ein kurzer schriftlicher Hin
weis an den Leiter des Betriebes gegeben. Andere Me
thoden sind die Information des Kollektivs durch den 
Richter oder die Schöffen bzw. das Schöffenkollektiv 
im Betrieb, das vom Gericht dazu beauftragt wurde. 
Eine Aussprache des Gerichts mit dem Kollektiv n a c h  
Erlaß des Strafbefehls ist in der Regel nicht erforder
lich.
Hat ein Kollektiv die Übernahme einer Bürgschaft er
klärt, dann ist ihre Bestätigung im Strafbefehl nicht 
möglich. Dies ist dem Kollektiv in geeigneter Form mit
zuteilen.

Zum Inhalt des Antrags auf Erlaß eines Strafbefehls

Es gibt noch keine einheitliche Auffassung darüber, 
was Inhalt des Strafbefehlsantrags und des Strafbe
fehls sein muß. Da in der Regel die Anträge des Staats
anwalts so formuliert sind, daß sie gleichzeitig den 
Strafbefehl des Gerichts selbst darstellen, und zwar 
nach entsprechender Unterschrift der Richter und 
Schöffen, ist eine einheitliche Auffassung zu dieser 
Problematik unbedingt erforderlich.
Im Bericht an die 19. Plenartagung des Stadtgerichts 
von Groß-Berlin wird u. a. festgestellt:

„Richtig wird in zunehmendem Maße vom gericht
lichen Strafbefehlsverfahren Gebrauch gemacht. Kas
sationsentscheidungen, Überprüfungen des Stadtge
richts und Einschätzungen von Direktoren der Stadt
bezirksgerichte geben Veranlassung, darauf hinzu
weisen, daß die erforderliche Prüfung der in 
§§ 270 ff. StPO genannten Voraussetzungen nicht 
immer mit der notwendigen Gründlichkeit erfolgt. 
Die schriftliche Antragsstellung durch den Staatsan-

607


